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Beschluss vom 26. August 2022 

 

Der Landeselternausschuss hat auf seiner Sitzung am 26. August 2022 folgenden Beschluss gefasst: 

 

Demokratie stärken – Transparenz schaffen 

 

§ 11 und § 12 der Geschäftsordnung wird wie folgt neu gefasst bzw. geändert (Änderungen 

hervorgehoben): 

 

11 – Homepage & soziale Medien 

2. Der Datenschutz und das Recht am eigenen Bild so wie die Nichtöffentlichkeit der Sitzungen 

müssen gewahrt werden. Es dürfen keine Abbildungen von Personen ins Internet gestellt 

werden, ohne dass die abgebildeten Personen dem ausdrücklich und widerruflich schriftlich 

zugestimmt haben. Dabei ist für Homepage und weitere soziale Medien jeweils eine 

gesonderte Zustimmung erforderlich. Zustimmungsbedürftig ist auch das öffentliche 

Zugänglichmachen von privaten Kontaktdaten wie E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Das 

öffentliche Zugänglichmachen von Sitzungsprotokollen im Internet ist nicht zulässig. 

 

12 - Niederschrift 

2. Die Protokolle sollen grundsätzlich Angaben über den Ort und den Tag der Sitzung, die 

Namen der anwesenden Mitglieder, den behandelten Gegenstand und die dazu gestellten 

Anträge sowie die gefassten Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse enthalten. Bis zur 

Genehmigung des Protokolls kann das Gremium Änderungen und Ergänzungen beschließen, 

die in das genehmigte Protokoll aufgenommen werden müssen. Die gewünschten 

Änderungen sind schriftlich an den Protokollanten die/den Vorsitzenden zu richten.  

3. Mitglieder und Stellvertreter des Landeselternausschusses erhalten Abschriften des 

Protokolls. Die Protokolle sollen in der Geschäftsstelle einsehbar sein und archiviert werden. 

Die Protokolle werden ohne Teilnehmerliste und ggf. um Inhalte gemäß Absatz 4 
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geschwärzt nach Beschlussfassung über die Feststellung auf der Homepage veröffentlicht 

und ansonsten in der Geschäftsstelle archiviert und für Befugte zugänglich gemacht. 

5. Namen der LEA-Mitglieder werden in Protokollen geschwärzt. Nur Namen des LEA-

Vorstandes werden nicht geschwärzt. 

6. Namen und Präsentationen von Referent*innen werden nur mit deren Zustimmung 

veröffentlicht. 

 


